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1 Aufgabenstellung und kurze Projektbeschreibung 

Die Stadt Haiger plant die Aufstellung des Bebauungsplans „Scheidt / Niedermühle“ im Ortsteil Oberroß-
bach im beschleunigten Verfahren nach §13b BauGB.  

In §44 (5) Satz 1 BNatSchG wird geregelt, dass für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen 
durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer 
Behörde durchgeführt werden sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 die Zugriffs-, Besitz- 
und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5 gelten. 

Bei einem Bebauungsplan nach §13b BauGB entfällt die Pflicht zum Ausgleich. Es ist jedoch zu beachten, 
dass davon die Pflicht zur Vermeidung bzw. Minimierung von Natur- und Landschaftsbeeinträchtigungen 
unberührt bleiben, so dass die relevanten Sachverhalte trotzdem ermittelt werden müssen. In diesem Zu-
sammenhang sind daher auch zu erwartende Konflikte mit artenschutzrechtlichen Verboten und entspre-
chende Lösungsmöglichkeiten zu prüfen (FISCHER-HÜFTLE, 2018), zumal die Verbotstatbestände des § 44 (1) 
Satz 1-3 BNatSchG für europarechtlich relevante Tier- und Pflanzenarten auch im Verfahren nach §13b 
BauGB aus europarechtlichen Gründen weiterhin zu vermeiden oder kompensieren sind. 

Mit dem am 13.05.2017 in Kraft getretenen und derzeit bis zum 31.12.2019 befristeten § 13b BauGB er-
laubt der Gesetzgeber die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach 
§13a, sofern die Grundfläche unter Berücksichtigung der Grundflächen mehrerer B.-pläne, die in engem 
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang zueinander stehen <10.000 m² beträgt (additiver Effekt mehre-
rer Pläne). Weiter darf das Verfahren nur für Gebiete mit überwiegender Wohnnutzung angewendet wer-
den und die Flächen müssen unmittelbar an im Zusammenhang bebaute Siedlungen angrenzen. 

Die sonstigen Vorschriften des Naturschutzrechts sind auch im beschleunigten Verfahren grundsätzlich zu 
beachten (FISCHER-HÜFTLE, 2018). Die Stadt Haiger muss also auch im Verfahren nach § 13b BauGB die vo-
raussichtlichen Auswirkungen auf die Belange des Naturschutzes hinreichend prüfen und die Ergebnisse 
dieser Prüfung in ihre Abwägungsentscheidung einbeziehen. Ermittlungs- und Bewertungsmängel wären 
Verfahrensmängel (BVerwG, Beschluss vom 30.06.2014, Aktenzeichen 4 BN 38/13, in Baurecht 2014, S. 
1745). Die unzureichende Ermittlung der Naturschutzbelange kann so zu einem materiellen Fehler in der 
Abwägung nach § 1 Absatz 7 BauGB und damit zur Unwirksamkeit des Bebauungsplans führen. Ein Ermitt-
lungsdefizit liegt dann vor, wenn abwägungserhebliche Belange in wesentlichen Punkten nicht zutreffend 
ermittelt wurden und der Gemeinderat bei der Abwägungsentscheidung deshalb einen falschen Sachver-
halt zu Grunde gelegt hat (VGH München, Urteil vom 18.01.2017, Aktenzeichen 15 N 14.2033). Auch wenn 
kein Umweltbericht erforderlich ist, muss deshalb eine nachvollziehbare Darstellung der betroffenen Be-
lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, der zu erwartenden Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft und mögliche Maßnahmen zu ihrer Vermeidung oder Minimierung erfolgen (FISCHER-HÜFTLE, 
2018). 

Ob der B.-plan „Scheidt / Niedermühle“ in Konflikt mit gesetzlichen Verboten des Biotopschutzes oder Ar-
tenschutzes geraten kann, wird im vorliegenden Gutachten geklärt. Die BIOLOGISCHE PLANUNGSGEMEINSCHAft 
(im Folgenden BPG abgekürzt) wurde zu diesem Zweck am 27. Juni 2019 von der Stadt Haiger mit der Er-
stellung der Biotoptypenkartierung und der Überprüfung des potenziellen Eintretens der artenschutzrecht-
lichen Verbotstatbestände des §44 (1) BNatSchG für den B.-plan „Scheidt / Niedermühle“ im Ortsteil Ober-
roßbach beauftragt. Wegen der bei der Beauftragung bereits weit fortgeschrittenen Jahreszeit waren 2019 
keine vertieften faunistischen Kartierungen mehr möglich, so dass die „Artenschutzprüfung“ auf der Basis 
von Zufallsbeobachtungen relevanter Tierarten, der Auswertung vorhandener Unterlagen und der arten-
schutzrechtlichen Potenzialanalyse basiert. 



B.-plan „Scheidt/ Niedermühle“, OT Oberroßbach: Biotoptypenkartierung und artenschutzrechtliche  
Einschätzung der Machbarkeit mit Vorschlägen zu Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 

BIOLOGISCHE PLANUNGSGEMEINSCHAFT  Dipl.-Biol. Annette Möller    Am Tripp 3     35625 Hüttenberg   info@bpg-moeller.de 

SEITE | 2  

 

Das insgesamt ca. 1,1 ha große Untersuchungsgebiet (im Folgenden UG abgekürzt) liegt am westlichen 
Ortsrand von Oberroßbach (s. Abbildung 1 und Bestands- und Konfliktplan Blatt 1).  

Der direkt an die vorhandene Bebauung angrenzende Bereich wird fast ausschließlich als Grünland bewirt-
schaftet. Weitere Flächen werden als Spiel- und Bolzplatz sowie als Hausgarten genutzt (s. Bestands- und 
Konfliktplan Karte 1). Im Landschaftsplan (INGENIEURBÜRO ZILLINGER, 2006) wird der Bereich als Acker und 
Grünland dargestellt (s. Abbildung 2). 

 
Abbildung 1: Lage des Geltungsbereichs (=           ) 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan 2006 

Legende: 
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2 Methodik 

2.1 BESTANDSERHEBUNG 
Im UG wurde am 20. Juli 2019 auf einer Fläche von ca. 1,1 ha eine Biotoptypenkartierung im Maßstab 1:500 
erstellt (siehe Karte Bestands- und Konfliktplan Blatt 1). Neben einer farbigen Darstellung werden die kar-
tierten Biotoptypen durch die Codes der hessischen Kompensationsverordnung (im folgenden KV abge-
kürzt, HMUKLV 2018) gekennzeichnet.  

Zur Zeit der Kartierung war es bewölkt und schwül-warm mit Temperaturen um 25°C und windstill.  

Neben der Biotoptypenkartierung war die Zufallsbeobachtung und die Potenzialeinschätzung des Vorkom-
mens planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten das Ziel der einmaligen Begehung. Vertiefte faunistische 
Kartierungen waren wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit nicht mehr möglich. Anhand der vorgefunde-
nen Biotoptypen und der faunistischen Planungsraumanalyse kann trotzdem eine belastbare Prognose über 
das Vorkommen, bzw. Fehlen planungsrelevanter Arten und die Machbarkeit des Vorhabens erstellt wer-
den. 

2.2 BESTANDSBEWERTUNG 
Anhand der Biotoptypenkartierung wird eine flächendeckende fünfstufige Biotoptypenbewertung durchge-
führt (siehe Karte 2 - Bewertung, Maßstabe 1: 500). Bewertungskriterien sind vor allem der Natürlichkeits-
grad der Vegetation, die Erhaltungswürdigkeit des Lebensraumes, seine Fähigkeit zur Regeneration und 
seine Seltenheit (s. hierzu u. a. (BASTIAN ET AL., 1994, 1999). In der hessischen KV werden den einzelnen hier 
aufgeführten Biotoptypen Wertpunkte (im Folgenden WP abgekürzt) zugeordnet, die im Prinzip bereits 
eine Bewertung darstellen, da ein geringer Punktwert einen niedrigen ökologischen Wert bedeutet, ein 
hoher Punktwert hingegen die hohe ökologische Bedeutung des Biotoptyps hervorhebt. 

Tabelle 1: Kombinierte Biotoptypenbewertung nach BASTIAN ET AL. 1994, 1999 und KV1 

Biotoptypenbewertung: Bedeutung von Flächen für den Arten- und Biotopschutz auf Grundlage der Wertpunkte 
der Kompensationsverordnung (KV) vom 26.10.20018 

Wert- / Bedeutungsstufen: 1 = sehr hoch     (64 – 80 WP)  2 = hoch (47 – 63 WP)    3 = mittel (30 – 46 WP)                   
 4 = gering (nachrangig; 13 – 29 WP)       5 = sehr gering (nachrangig; 3 –12 WP) 

W
er

t-
st

uf
e 

KV-Code Standard-Nutzungstypen (nach Anlage 3 KV) WP je m2 

 04.000 Erwerbsgartenbau, Sonderkulturen, Streuobst  

3 04.140 Einzelbaum einheimisch, standortgerecht, Obstbaum 34 

 06.000 Grünland  

3 06.340 (B) Frischwiesen mäßiger Nutzungsintensität meist 2-3 malige Nutzung mit deutli-
chem Düngungseinfluss, mäßig artenreich 35 

 09.000 Ruderalfluren und krautige Säume  

4 09.123 B Artenarme oder nitrophytische Ruderalvegetation 23 

4 09.151 Artenarme Feld-, Weg- und Wiesensäume frischer Standorte, linear Gräser und 
Kräuter, keine Gehölze 29 

 10.000 Vegetationsarme und kahle Flächen  

5 10.510 Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Ortbeton, Asphalt) 3 

                                                           
1 Es werden nur Biotoptypen aufgeführt, die im UG nachgewiesen wurden 
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Biotoptypenbewertung: Bedeutung von Flächen für den Arten- und Biotopschutz auf Grundlage der Wertpunkte 
der Kompensationsverordnung (KV) vom 26.10.20018 

Wert- / Bedeutungsstufen: 1 = sehr hoch     (64 – 80 WP)  2 = hoch (47 – 63 WP)    3 = mittel (30 – 46 WP)                   
 4 = gering (nachrangig; 13 – 29 WP)       5 = sehr gering (nachrangig; 3 –12 WP) 

W
er

t-
st

uf
e 

KV-Code Standard-Nutzungstypen (nach Anlage 3 KV) WP je m2 

5 10.530 
Schotter-, Kies- u. Sandflächen, -wege, -plätze oder andere wasserdurchlässige 
Flächenbefestigung sowie versiegelte Flächen, deren Wasserabfluss gezielt versi-
ckert wird 

6 

4  Bewachsene unbefestigte Feldwege 25 

5 10.715 Dachfläche nicht begrünt, mit zulässiger Regenwasserversickerung 6 

11.200  Gärtnerisch gepflegte Anlagen und Hausgärten, Kleingärten und Grabe-
land  

4 11.211 
Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich, arten- und struktur-
arme Hausgärten kleine öffentliche Grünanlagen 19 

4 11.222 Arten- und strukturreiche Hausgärten auch im Außenbereich 25 

5 11.224 Intensivrasen z.B. in Sportanlagen 10 

3 Bestandsbeschreibung 

3.1 ALLGEMEINE BESTANDSBESCHREIBUNG 
Bei dem UG handelt es sich um einen nördlich und westlich an die Siedlung von Oberroßbach angrenzen-
den Grünlandbereich, der durch einen von Süden nach Norden verlaufenden Feldweg unterteilt wird. An-
hand der gestörten und teilweise lückigen Vegetationsstruktur ist erkennbar, dass die Flurstücke 1047-1055 
und 1038-1042 früher als Ackerland genutzt wurden (s. auch ZILLINGER 2006), die Kriterien für die Zuord-
nung zum LRT 6510 sind nicht erfüllt. Außerdem zählt zum Geltungsbereich der Ortsrand von Oberroßbach 
mit einem Entwässerungsgraben und artenarmer Saumvegetation, sowie einem Spielplatz, Bolzplatz und 
Garten. 

  

 
Abbildung 3: neu angelegter Spielplatz mit hochstämmigen zwei Apfelbäumen 
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Abbildung 4: nördlicher Ortsrand von Oberroßbach mit Bolzplatz und artenarmer Saumvegetation 

 
Abbildung 5: Baugebiet mit Blick auf den westlichen Ortsrand von Oberroßbach 

© aller Fotos A. MÖLLER, Aufnahmedatum 20.07.2019 
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3.2 BIOTOPTYPEN UND FLORA 
Tabelle 2: Übersicht über die im UG vorkommenden Biotoptypen 

Legende  
 Spalte Wertpunkte./.Bewertung Spalte §30 BNatSchG Spalte Rote Liste Biotoptypen Deutschlands Spalte empfindlich gegenüber  
 Wertstufe 1  

(sehr hoch - 64-80 WP) § nach § 30 BNatSchG geschütz-
ter Biotoptyp 0 vollständig vernichtet S Schadstoffeinträge 

 
Wertstufe 2 (hoch - 47 - 63 WP) § 

es sind nur bestimmte Aus-
prägungen des Biotoptyps 
nach § 30 BNatSchG geschützt 

1! akut von vollständiger Vernichtung be-
droht W Veränderungen des Wasserhaushalts 

(Entwässerung, Vernässung) 

 
Wertstufe 3 (mittel - 30 - 46 WP) (§) zusätzlich in NATUREG darge-

stellter geschützter Biotoptyp 1 von vollständiger Vernichtung bedroht 
K Änderung des Waldinnenklimas/ Kleinkli-

mas 

 
 

Wertstufe 4 (gering 13 - 29 WP) §* 
lt. HAGBNatSchG zusätzlich zu 
§30 BNatSchG geschützter 
Biotoptyp 

1-2 stark gefährdet bis von vollständiger 
Vernichtung bedroht 

  

  
 Wertstufe 5  

(sehr gering - 3 - 12 WP) 
   2 stark gefährdeter Biotoptyp   

    2-3 gefährdet bis stark gefährdet   
    3 gefährdeter Biotoptyp 

 3-V akute Vorwarnliste 
 V Vorwarnliste 
  

 

ungefährdet 
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KV-Code 

Wert-
punkte 

[m²] HB-Code Biotoptyp2 Kommentar 

LRT 
Anh. I 
FFH-RL 

§30 BNatSchG 
und HAGB-

NatschG RL HB-Nr. 

wertgebende 
Tierarten 

wertgebende Pflan-
zenarten 

empfindlich 
gegenüber 

Fläche 
im UG 
[m²]3 

06.340 (B) 35 06.120 

Intensiv genutzte Wirt-
schaftswiesen und 
Mähweiden, inkl. Neu-
anlage Silagewiesen und 
Mähweiden mit meist 
mind. 4- maliger Nut-
zungsfrequenz und 
starker Düngung, arten-
arm 

Im UG der dominante 
Biotoptyp. Das Grün-
land ist gestört, weist 
aber Merkmale der 
Glatthaferwiesen auf, 
wobei die Kriterien für 
den LRT 6510 z. B. 
wegen des teils noch 
lückigen und hetero-
genen Vegetations-
aufbaus nicht gegeben 
ist. Es ist möglich, dass 
die Wiesengesell-
schaft aus einer Grün-
landeinsaat stammt. 

  

  

Gr. Ochsenauge  
Kleiner Kohl-
weißling 
Kleiner Heufalter 
Heuschrecken 

Glatthafer 
Gewöhnlicher Lolch 
Gewöhnliches Horn-
kraut 
Wiesen-Fuchsschwanz 
Rotes Straußgras 
Wiesen-Bärenklau 
Rotschwingel 
Wolliges Honiggras 
Spitzwegerich 
Breitwegerich 
Rotklee 
Weißklee 
Wiesen-Löwenzahn 
Scharfer Hahnenfuß 
Gew. Frauenmantel 
Herbst-Löwenzahn 

 8.617 

09.123 B 23 09.200 
Artenarme oder nitro-
phytische Ruderalvege-
tation 

Im UG kleinflächig am 
Rand des Bolzplatzes 
vorhanden 

     
Brennnessel 
Gew. Kratzdistel  19 

                                                           
2 Besonders wertvolle Lebensräume werden im Folgenden ausführlicher beschrieben371 
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KV-Code 

Wert-
punkte 

[m²] HB-Code Biotoptyp2 Kommentar 

LRT 
Anh. I 
FFH-RL 

§30 BNatSchG 
und HAGB-

NatschG RL HB-Nr. 

wertgebende 
Tierarten 

wertgebende Pflan-
zenarten 

empfindlich 
gegenüber 

Fläche 
im UG 
[m²]3 

09.151 29  

Artenarme Feld-, Weg- 
und Wiesensäume fri-
scher Standorte, linear 
Gräser und Kräuter, 
keine Gehölze" 

Am Ortsrand linear im 
Bereich einer Entwäs-
serungsmulde vor-
handen. In der Vege-
tation sind überwie-
gend Wiesenarten, 
aber auch einige Ru-
deralarten vorhanden. 

   

  

Glatthafer 
Gew. Kratzdistel 
Kriechender Hahnen-
fuß 
Wiesen-Bärenklau 
Gewöhnlicher Horn-
klee  
Moschus-Malve 
Vogel-Wicke 
Futter-Wicke 
Rotschwingel 
Wiesen-Lieschgras 
Wiesen-Fuchsschwanz 
Knäuelgras 
Gewöhnlicher Frau-
enmantel 
Rainfarn 
Krauser Ampfer 

 257 

10.510 3  
Sehr stark oder völlig 
versiegelte Flächen 
(Ortbeton, Asphalt) 

    
    371 

10.530 6  

Schotter-, Kies- u. Sand-
flächen, -wege, -plätze 
oder andere wasser-
durchlässige Flächenbe-
festigung sowie versie-
gelte Flächen, deren 
Wasserabfluss gezielt 
versickert wird 

Feldweg - - - 

        139 

10.610 25  
Bewachsene unbefestig-
te Feldwege 

        172 
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KV-Code 

Wert-
punkte 

[m²] HB-Code Biotoptyp2 Kommentar 

LRT 
Anh. I 
FFH-RL 

§30 BNatSchG 
und HAGB-

NatschG RL HB-Nr. 

wertgebende 
Tierarten 

wertgebende Pflan-
zenarten 

empfindlich 
gegenüber 

Fläche 
im UG 
[m²]3 

11.221 14 12.000 

Gärtnerisch gepflegte 
Anlagen im besiedelten 
Bereich, arten- und 
strukturarme Hausgär-
ten kleine öffentliche 
Grünanlagen 

Hierunter fallen Teil-
bereiche des neu 
angelegten und ge-
pflegten Spielplatzes 

   

    406 

11.222 25 12.000 

Arten- und strukturrei-
che Hausgärten auch im 
Außenbereich 

Im Südwesten des 
UGs liegt ein kleiner 
Garten innerhalb des 
Geltungsbereichs. 

   
    109 

11.224 10 12.000 

Intensivrasen z.B. in 
Sportanlagen 

Der Bereich des Bolz-
platzes wird offen-
sichtlich häufig ge-
mäht, hier steht z. B. 
ein kleines Fußballtor 

   

  

Spitzwegerich 
Weißklee 
Rotklee 
Löwenzahn 
Scharfer Hahnenfuß 

 830 
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4 Bestandsbewertung 
Im UG kommen keine hochwertigen, den Wertstufen 1 oder 2 zuzurechnenden Biotoptypen vor. Den mäßig 
intensiv genutzten Frischwiesen und Einzelbäumen sowie dem artenarmen Wegsaum wird eine mittlere Be-
deutung (Wertstufe 3) zugewiesen. Feldweg, die innerhalb des Spielplatzes gelegenen Grünfläche und dem 
kleinen Garten kommt nur noch eine geringe Bedeutung (Wertstufe 4) zu. Der Bolzplatz und ein befestigte 
Weg haben keinen nennenswerten ökologischen Wert (Wertstufe 5) 

 

Abbildung 6: Bestandsbewertung 
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5 Faunistische-floristische Planungsraumanalyse 
Die faunistisch-floristische Planungsraumanalyse hat vor allem die Auswahl der artenschutzrechtlich erhe-
bungsrelevanten Arten bzw. Artengruppen zum Ziel, beschäftigt sich darüber hinaus aber auch mit weiteren 
gesetzlich vorgeschriebenen, planungsrelevanten Schutzgütern. Sie wird mit dem Ziel durchgeführt, nicht zu 
kartierende Arten bzw. Artengruppen bereits im Vorfeld auszuscheiden. Dieses erfolgt auf der Basis der im 
Planungsraum vorhandenen Artinformationen, Landschaftsstrukturen, Biotope und ggf. speziellen Habitate 
sowie der abgeschätzten Wirkungen des Vorhabens. Es wird ermittelt, welche Arten bzw. Artengruppen zu 
erwarten bzw. welche auszuschließen sind.  

Für die Analyse wurden folgende vorhandene Unterlagen und Daten ausgewertet: 

1. Luftbild 
2. Ergebnisse der Biotoptypenkartierung 2019 (BPG 2019) 
3. Landschaftsplan der Stadt Haiger (INGENIEURBÜRO ZILLINGER, 2006) 
4. NATUREG, die Datenrecherche wurde am 09.11.2019 für den Zeitraum 2000-2017 durchgeführt 

Als Ergebnis wird im Fazit dargelegt, welche Tierartengruppen und ggf. Pflanzenarten für die eigenen Kartie-
rungen des Vorhabenträgers vorgesehen werden, bzw. für die eine „worst case-Annahme“ durchgeführt wer-
den soll. 
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Tabelle 3: Faunistisch-floristische Planungsraumanalyse 

Arten(gruppen) u. a. Schutzgüter, für die mit einem Vorkommen zu rechnen ist, werden schwarz gedruckt.  

Arten(gruppen) u. a. Schutzgüter, deren Vorkommen bereits anhand vorhandener Daten ausgeschlossen werden können, werden grau gedruckt. Eine vertiefte Untersu-
chung ist nicht notwendig. 

Artgruppe oder Art Zu erwartendes Vorkommen (Habitateignung im Verbreitungsgebiet) 
Wirkungen und Wirk-
raum des Vorhabens 

Mögliche Betroffenheit der Art 
bzw. des LRT durch das Vorha-
ben im Wirkraum a) Erfassungsziel 

Arten und Artengruppen der besonderen Planungsrelevanz (Europäische Brutvögel und Arten des Anh. IV FFH-RL, Verantwortungsarten des Landes Hessens) und Lebensraumtypen des Anh. I 
FFH-RL und / oder Lebensraumtypen für die im Rahmen der hessischen Biodiversitätsstrategie eine besondere Verantwortung besteht 

Pflanzen des  

Anh. IV der FFH-RL 

Im UG sind keine Arten des Anh. IV FFH_RL zu erwarten, da die Standortvo-
raussetzungen fehlen    

Lebensraumtypen 
nach Anh. I FFH-RL 
(LRT) 

    

Arten und Lebensräu-
me der Hessenliste4 

LRT 6510 (Flachland-Mähwiesen). Der Erhaltungszustand dieses LRT ist in 
Deutschland und in Hessen schlecht (U2, rot).     

Avifauna 

Im auf der Südgrenze des UGs vorhandenen Ortsrand können weit verbrei-
tete Brutvögel mit günstigem Erhaltungszustand wie z. B. die Amsel (Turdus 
merula) brüten. Seltene und gefährdete Arten wie Wiesenbrüter und Feld-
lerche (Alauda arvensis) sind wegen der intensiven Nutzung und Ortsrand-
lage im Grünland nicht zu erwarten. 

Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhe-
stätten und zwei Laub-
bäumen . 

Baubedingte Störungen 
in angrenzenden Flä-
chen. 

Verlust von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten für Arten mit güns-
tigem Erhaltungszustand in 
Hessen. 
Tötungen / Verletzungen bei 
Baufeldräumung in der Brutzeit 

Wegen des sehr geringen 
Verlustes potenzieller 
Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten häufiger, weit 
verbreiteter Brutvogelar-
ten mit günstigem Erhal-
tungszustand ist aus gut-
achterlicher Sicht keine 
weitere Kartierung not-
wendig. 

Fledermäuse Im UG ist kein Quartierpotenzial vorhanden.    

Haselmaus 
Im UG sind keine geeigneten Habitatstrukturen vorhanden, am 16. Oktober 
2019 wurden im angrenzenden Waldrand keine Freinester gefunden.    

                                                           
4 S. Biodiversitätsstrategie des Landes Hessen zu Verantwortungsarten“, https://biologischevielfalt.hessen.de/de/Hessen-Liste-Leitfaden.html, Datenrecherche vom 08.11.2019 

https://biologischevielfalt.hessen.de/de/Hessen-Liste-Leitfaden.html
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Artgruppe oder Art Zu erwartendes Vorkommen (Habitateignung im Verbreitungsgebiet) 
Wirkungen und Wirk-
raum des Vorhabens 

Mögliche Betroffenheit der Art 
bzw. des LRT durch das Vorha-
ben im Wirkraum a) Erfassungsziel 

Feldhamster  
Im UG sind keine geeigneten Habitatstrukturen vorhanden und die allge-
meine Verbreitung des Feldhamsters in Hessen schließt ein Vorkommen 
grundsätzlich aus. 

   

Wildkatze 
Lt. NATUREG gibt es im näheren Umfeld keine Hinweise auf das Vorkommen 
der Wildkatze. Außerdem sind im UG keine geeigneten Habitate vorhan-
den. 

   

Luchs 
Lt. NATUREG gibt es im näheren und weiteren Umfeld keine Hinweise auf das 
Vorkommen des Luchses. Außerdem sind im UG keine geeigneten Habitate 
vorhanden. 

   

Biber  
Lt. NATUREG gibt es im näheren und weiteren Umfeld keine Hinweise auf das 
Vorkommen des Bibers. Außerdem sind im UG keine geeigneten Habitate 
vorhanden. 

   

Fischotter 
Lt. NATUREG gibt es im näheren und weiteren Umfeld keine Hinweise auf das 
Vorkommen des Fischotters. Außerdem sind im UG keine geeigneten Habi-
tate vorhanden. 

   

Wolf 

Lt. NATUREG gibt es im näheren und weiteren Umfeld keine Hinweise auf das 
Vorkommen des Wolfs, obwohl die Art im letzten Jahr mehrfach im Lahn-
Dill-Kreis gesichtet wurde. Außerdem sind im UG keine geeigneten Habitate 
vorhanden. 

   

Amphibien 
Im UG und dem vernetzten Umfeld sind keine für Amphibien geeigneten 
Laichgewässer vorhanden, so dass mit dem Vorkommen von Amphibien 
nicht zu rechnen ist. 

   

Reptilien 
Im UG und dem vernetzten Umfeld sind keine für Reptilien des Anh. IV FFH-
RL geeigneten Habitate vorhanden, so dass mit dem Vorkommen von Zau-
neidechse und Schlingnatter nicht zu rechnen ist. 

   

Fische, Rundmäuler, 
Krebse 

Im UG u sind keine Gewässer vorhanden, so dass mit dem Vorkommen von 
Fischen, Rundmäulern und Krebsen grundsätzlich nicht zu rechnen ist. 
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Artgruppe oder Art Zu erwartendes Vorkommen (Habitateignung im Verbreitungsgebiet) 
Wirkungen und Wirk-
raum des Vorhabens 

Mögliche Betroffenheit der Art 
bzw. des LRT durch das Vorha-
ben im Wirkraum a) Erfassungsziel 

Schmetterlinge 
Im UG wurde kein Großer Wiesenknopf nachgewiesen, so dass das Vor-
kommen von Ameisenbläulingen (Maculinea nausithous) ausgeschlossen 
ist. 

   

Libellen Im UG u sind keine Gewässer vorhanden, so dass mit dem Vorkommen von 
Libellen grundsätzlich nicht zu rechnen ist. 

   

Altholzbewohnende 
Käfer und Breitrandkä-
fer 

Im UG sind keine geeigneten Habitate für FFH-relevante Arten vorhanden, 
so dass ihr Vorkommen ausgeschlossen werden kann. 

   

Landschnecken 
Anhand der Übersichtskartierung kann das Vorkommen von Arten des Anh. 
IV FFH-RL und / oder „Verantwortungsarten“ ausgeschlossen werden, da 
keine geeigneten Habitate vorhanden sind. 

   

Muscheln  Im UG u sind keine Gewässer vorhanden, so dass mit dem Vorkommen von 
Libellen grundsätzlich nicht zu rechnen ist. 

   

Arten und Artengruppen der allgemeinen Planungsrelevanz5 

nach BArtSchV streng 
und / oder besonders 
geschützte Pflanzenar-
ten 

Im UG ist das Vorkommen von streng oder besonders geschützten Arten 
anhand der Ergebnisse der Biotoptypenkartierung nicht zu erwarten. 

   

Heuschrecken 

Im UG sind anhand der Habitatausstattung ausschließlich häufige und weit 
verbreitete Heuschrecken zu erwarten. 

Überbauung von Teille-
bensräumen mit Fort-
pflanzungs- und Ruhe-
stätten. 

Verlust von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten 

Tötungen / Verletzungen wäh-
rend der Baufeldräumung 

Die Vorkommen sind im 
Rahmen des § 13b BauGB 
nicht planungsrelevant, so 
dass weiterführende Kar-
tierungen oder Maßnah-
men nicht notwendig sind. 

                                                           
5 Die Betroffenheit allgemein weit verbreiteter, anpassungsfähiger Arten inkl. der lt. BArtSchV besonders geschützten Arten wird grundsätzlich im Rahmen der Eingriffsregelung ausreichend berücksichtigt. In dieser Tabelle wird die 

Planungsraumanalyse deshalb ausschließlich für stenöke Arten mit geringer Anpassungsfähigkeit und / oder Gefährdung durchgeführt. 
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Artgruppe oder Art Zu erwartendes Vorkommen (Habitateignung im Verbreitungsgebiet) 
Wirkungen und Wirk-
raum des Vorhabens 

Mögliche Betroffenheit der Art 
bzw. des LRT durch das Vorha-
ben im Wirkraum a) Erfassungsziel 

Sonstige  

Schmetterlinge 

Im UG sind anhand der Habitatausstattung weitere, ggf. auch lt. BArtSchV 
geschützte Arten zu erwarten. Das Vorkommen seltener und gefährdeter 
Arten ist jedoch unwahrscheinlich. 

Überbauung von Teille-
bensräumen mit Fort-
pflanzungs- und Ruhe-
stätten. 

Verlust von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten 

Tötungen / Verletzungen wäh-
rend der Baufeldräumung 

Die Vorkommen sind im 
Rahmen des § 13b BauGB 
nicht planungsrelevant, so 
dass weiterführende Kar-
tierungen oder Maßnah-
men nicht notwendig sind. 

Sonstige Libellen  Im UG u sind keine Gewässer vorhanden, so dass mit dem Vorkommen von 
Libellen grundsätzlich nicht zu rechnen ist. 

   

Lt. BArtSchV beson-
ders / und / oder 
streng geschützte 
Käferarten 

Laufkäfer sind in nahezu allen Lebensräumen zu erwarten. Zu den wenigen 
gesetzlich geschützten Gattungen zählen Puppenräuber (Calasoma spec.), 
Carabus- und Cicindela-Arten.  
Alle Bock-, Pracht- und Rosenkäfer sind ebenfalls lt. BArtSchV geschützt. 
Anhand der Habitatausstattung des UGs ist das Vorkommen seltener und 
gefährdeter anspruchsvoller Käferarten nicht zu erwarten. 

   

Lt. BArtSchV beson-
ders / und / oder 
streng geschützte 
Hautflügler (Wildbie-
nen, Hummeln, 
Knopfhornwespen, 
Kreiselwespen, Hornis-
se und Hornisse) 

Hautflügler kommen in nahezu allen Lebensräumen vor. Anhand der Habi-
tatausstattung des UGs sind hier keine seltenen und gefährdeten an-
spruchsvolleren Hautflüglerarten zu erwarten. 

   

Lt. BArtSchV beson-
ders / und / oder 
streng geschützte 
Netzflügler (Ameisen-
jungfern, Schmetter-
lingshaften) 

Anhand der Habitatausstattung des UGs sind hier keine Netzflüglerarten 
mit besonderer Planungsrelevanz zu erwarten. 
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5.1 FAZIT DER PLANUNGSRAUMANALYSE 

Mit Ausnahme weniger ungefährdeter Brutvögel mit günstigem Erhaltungszustand in Hessen, die am Ortsrand 
von Oberroßbach brüten können, sind im UG keine nach §44 (1) BNatSchG streng geschützten Arten zu erwar-
ten. 

6 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (ASB) 

6.1 ARTENSCHUTZRECHTLICHE AUSSAGEN ZUR ARTENGRUPPE DER VÖGEL 
2019 konnten wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit keine umfangreichen vertieften Kartierungen nach den 
fachlich anerkannten Methodenstandards z. B. von ANUVA (2014) durchgeführt werden. Konkrete Artnach-
weise für Vögel liegen deshalb nicht vor.  

Es kann aber davon ausgegangen werden, dass am Ortsrand nur häufige und ungefährdete Arten zu erwarten 
sind, die lt. dem Hess. Leitfaden zur Erstellung von Artenschutzprüfungen in einem verkürzten und vereinfach-
ten Verfahren zu prüfen sind (s. (HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, KLIMASCHUTZ, LANDWIRTSCHAFT UND 
VERBRAUCHERSCHUTZ, Dezember 2015, Stand 2017). Das Grünland wird intensiv bewirtschaftet, so dass charak-
teristische Wiesenbrüter und die Feldlerche (Alauda arvensis) hier nicht zu erwarten sind. 

Bei den häufigen Arten mit günstigem Erhaltungszustand, zu denen z. B. Amsel (Turdus merula) und Rotkehl-
chen (Erithacus rubecula) zählen, wird davon ausgegangen, dass sie der Zerstörung ihrer Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten und allen Störungen im räumlich-funktionalen Zusammenhang ausweichen können. Der Verbots-
tatbestand des § 44 (1) Satz 1 spricht jedoch auch für diese Arten ein Tötungs- und Verletzungsverbot aus.  

Sofern Gehölze zur Brutzeit entfernt würden, kann es zu Tötungen und Verletzungen von Entwicklungsstadien 
(Eier, noch nicht flügge Jungvögel) der betroffenen Arten kommen. Ein Verstoß gegen § 44 (1) Satz 1 BNatSchG 
kann durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden. Die Maßnahme 1VAS setzt deshalb fest, dass im Zeit-
raum zwischen dem 01. März bis 30. September keine Gehölze gerodet, abgeschnitten oder auf den Stock 
gesetzt werden dürfen. 

6.2 MAßNAHMENPLANUNG  

6.2.1 VERMEIDUNGSMAßNAHMEN 

In Kapitel 6.1 wurde die Notwendigkeit einer Vermeidungsmaßnahme aufgezeigt, die in Tabelle 4 aufgeführt 
wird. Weitere Maßnahmen sind nicht notwendig. 
Vermeidungsmaßnahmen sind grundsätzlich: 

• Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, wie z. B. Schutz- und Leiteinrichtungen, Querungshilfen 
sowie Vergrämung und Umsiedlung, die auf den Schutz vor Verletzung und Tötung abzielen (Vermei-
dung eines signifikant erhöhten Tötungs- und Verletzungsrisikos),  

• Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, die auf die Schonung der Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten oder auf den Schutz vor Störungen abzielen und zwingend erforderlich sind, um den Eintritt des 
Verbotstatbestandes zu verhindern,  

• Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen, die auf die Vermeidung einer Verschlechterung 
des Erhaltungszustandes einer lokalen Population abzielen.  
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Tabelle 4: Übersicht der Vermeidungsmaßnahmen 

Nummer der  
Maßnahme 

Bezeichnung der  
Vermeidungsmaßnahme 

Betroffene Arten 

1VAS Zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung im Offenland Vögel 

6.3 FAZIT 
Die Prüfung des geplanten Vorhabens hinsichtlich der Erfüllung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Satz 1-
3 BNatSchG hat anhand des derzeitigen Kenntnisstandes für den B.-plan „Scheidt / Niedermühle“ im OT Ober-
roßbach ergeben, dass unter Berücksichtigung der benannten Maßnahme einer Zulassung des Vorhabens kei-
ne artenschutzrechtlichen Belange mehr entgegenstehen. 

7 Potenzialeinschätzung zur umweltfachlichen Machbarkeit des Vorhabens 
2019 sollte im UG lediglich eine Kartierung der Biotoptypten erstellt werden. Vertiefte Untersuchungen zu 
Pflanzen und Tieren konnten u. a. wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit nicht mehr durchgeführt werden. 
Anhand der 2019 durchgeführten Biotoptypenkartierung und der Auswertung vorhandener Unterlagen ist 
jedoch eine fachlich begründete Einschätzung der Erheblichkeit, bzw. Machbarkeit des Vorhabens möglich. 

Der B.-plan „Scheidt / Niedermühle“ soll im Verfahren nach §13b BauGB durchgeführt werden, weshalb mit 
Ausnahme der sich aus dem speziellen Artenschutz nach §44 BNatSchG ableitenden Vermeidungsmaßnahme 
1 VAS keine Kompensation durchgeführt werden muss. Auch im beschleunigten Verfahren müssen jedoch die 
sonstigen Vorschriften des Naturschutzes beachtet werden, so dass die Ergebnisse in die Abwägung einbezo-
gen werden können. Hierdurch werden Verfahrensmängel vermieden. Mit Ausnahme des Artenschutzes wer-
den Betroffenheiten ausgewählter weiterer Schutzgüter, die im direkten Zusammenhang zur Biotoptypenkar-
tierung stehen im Folgenden deshalb nachrichtlich dargestellt und bewertet. 

Bei dem Geltungsbereich des B.-plans „Scheidt / Niedermühle“ handelt es sich um ein überwiegend ökologisch 
mittel bis geringwertiges Grünlandgebiet und den Ortsrand von Oberroßbach mit einem Spiel- und Bolzplatz 
sowie einem kleinen Garten. 

Unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Vermeidungsmaßnahme steht der Realisierung des Vorhabens 
aus umweltfachlicher Sicht nichts entgegen (s. auch Tabelle 5). 

Tabelle 5: Tabellarische Einschätzung der Machbarkeit des Vorhabens aus naturschutzfachlicher Sicht 

  
Ist der Eingriff ohne 

Maßnahmen erheblich? 
Ist der Eingriff mit 

Maßnahmen erheblich? 
Bewertungsmatrix 
(Schutzgut) 

Erläuterungen zum Bebauungsplan 
Scheidt / Niedermühle ja nein ja nein 

§44 (1)  1-3 BNatSchG 
Betroffenheit von häufigen Vögeln mit 
gutem Erhaltungszustand ☒ ☐ ☐ ☒ 

VS-Gebiet - ☐ ☒ ☐ ☒ 
potenziell betroffene 
Erhaltungsziele des 
VSG 

- ☐ ☒ ☐ ☒ 

FFH-Gebiet - ☐ ☒ ☐ ☒ 
§ 30 BNatSchG  ☐ ☒ ☐ ☒ 
§14 HAGBNatSchG  ☐ ☒ ☐ ☒ 

Lebensraumtypen des 
Anh. I FFH-RL  ☐ ☒ ☐ ☒ 

Verantwortungsarten 
lt. HBS-Grundtabelle  ☐ ☒ ☐ ☒ 
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Ist der Eingriff ohne 

Maßnahmen erheblich? 
Ist der Eingriff mit 

Maßnahmen erheblich? 
Bewertungsmatrix 
(Schutzgut) 

Erläuterungen zum Bebauungsplan 
Scheidt / Niedermühle ja nein ja nein 

Lebensräume lt. HBS-
Grundtabelle  ☐ ☒ ☐ ☒ 

lt. BArtSchV geschütz-
te Arten 

Das Vorkommen von Vögeln und ge-
schützten Insekten (z. B. Tagfaltern, 
Wildbienenarten und xylobionten Käfern) 
kann nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden. Seltene und gefährdete Arten 
sind jedoch nicht zu erwarten.  

☐ ☒ ☐ ☒ 

Rote Liste Arten Hes-
sen  ☐ ☒ ☐ ☒ 

 
8 Zusammenfassung 
2019 wurde das UG am 20. Juli flächendeckend kartiert. Neben der Biotoptypenkartierung und -bewertung  
(s. Bestandsplan und Karte zur bio-ökologischen Bewertung, Maßstab 1: 500) wurde eine Potenzialeinschät-
zung zum Vorkommen planungsrelevanter Lebensraumtypen, Tier- und Pflanzenarten durchgeführt. 

Der Geltungsbereich des B.-plans „Scheidt / Niedermühle“ weist ausschließlich Biotoptypen mit mittlerem bis 
geringem ökologischen Wert und vergleichsweise intensiver Nutzung auf. Arten des Anh. IV FFH-RL und / oder 
seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten sind nicht zu erwarten. 

In Kapitel 6 (S. 16 ff) wurde die potenzielle Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Vögel dargestellt. 
Anschließend wurde eine geeignete Vermeidungsmaßnahme entwickelt. Unter Berücksichtigung dieser Maß-
nahme ist die Realisierung des Vorhabens aus umweltfachlicher Sicht realisierbar. 

 

 
BIOLOGISCHE PLANUNGSGEMEINSCHAFT 
Dipl.-Biol. Annette Möller 
Am Tripp 3 
35625 Hüttenberg 
info@bpg-moeller.de 

 

Hüttenberg-Weidenhausen den 27.11.2019 
 

 

................................................... 

(Annette Möller, Diplom-Biologin) 
  

 

 

mailto:info@bpg-moeller.de


B.-plan „Scheidt/ Niedermühle“, OT Oberroßbach: Biotoptypenkartierung und artenschutzrechtliche Einschätzung  
der Machbarkeit mit Vorschlägen zu Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 

BIOLOGISCHE PLANUNGSGEMEINSCHAFT  Dipl.-Biol. Annette Möller    Am Tripp 3     35625 Hüttenberg   info@bpg-moeller.de 

SEITE | 19  

 

 

9 Literaturverzeichnis 
ANUVA. (2014). Forschungsprogramm Straßenwesen FE 02.0332/2011/LRB "Leistungsbeschreibung für 

faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplanerischen Fachbeiträgen 
und Artenschutzbeitrag" Schlussbericht. Bonn / Bergisch Gladbach: Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung vertreten durch die Bundesanstalt für Straßenwesen 311 S. 
+ Anhang. 

Bastian et al. (1994). Eine gestufte Biotopbewertung in der örtlichen Landschaftsplanung. Beispiele aus 
der Planungspraxis. Bonn: BDL e. V. Colmanntstraße 32. 

Bastian, Olaf und K.-F. Schreiber. (1999). Analyse und ökologische Bewertung der Landschaft, erheblich 
veränderte 2. Auflage. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akadem. Verlag, 564 S. 

Braun, H., U. Engel, E. Frahm-Jaudes & D. Gümpel. (2017 a). Hessische Lebensraum- und 
Biotopkartierung - Kartieranleitung Teil 1, Kartiermethodik. Gießen: HLNUG, 24 S. 

Braun, H., U. Engel, E. Frahm-Jaudes, D. Gümpel & K. Hemm. (2017 b). Hessische Lebensraum- und 
Biotopkartierung - Kartieranleitung Teil 2, Kartiereinheitenbeschreibung. Gießen: HLNUG, 369 
S. 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BUNR). (2005). 
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) - Verordnung zum Schutz wildlebender Tiere und 
Pflanzen v. 16.2.2005 - BGBl. Teil I, S 258.  

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BUNR). (2009). 
Bundesnaturschutzgesetz, BGBl. Teil I, Nr. 51. Berlin: S. 2542 ff. 

Der Rat der Europäischen Gemeinschaften (EURat). (1992). Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. 
Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (FFH-Richtlinie). Amtsblatt Nr. L 206 vom 22/07/1992 S. 0007 – 0050, S. S. 0007 – 
0050. 

Finck, P., Heinze, S., Raths, U., & Ssymank, A. (2017). Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen 
Deutschlands. (B. f. Naturschutz, Hrsg.) Naturschutz und Biologische Vielfalt, H 156, S. 637. 

Fischer-Hüftle, P. (2018). Aktuelles zum Naturschutz- und Bauplanungsrecht. ANLIEGEN NATUR 40(1). 
Recht und Verwaltung, S. 75-83. 

Hessen-Forst FENA. (2006c). Materialien zu Natura 2000 in Hessen, "Bewertung des 
Erhaltungszustandes von FFH-Lebensraumtypen (LRT) in Hessen". Gießen: Hessen-Forst FIV, 
Fachbereich Naturschutzdaten, 7 S. 

Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation. (2017). Geoportal Hessen. Von 
http://www.geoportal.hessen.de/portal/themen.html abgerufen 

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Abt. Forsten und 
Naturschutz (HMUELV). (2016). Leitfaden gesetzlicher Biotopschutz in Hessen. HMUELV 
Wiesbaden, 32 S. 

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV). 
(26. Oktober 2018). Verordnung für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, das 



B.-plan „Scheidt/ Niedermühle“, OT Oberroßbach: Biotoptypenkartierung und artenschutzrechtliche Einschätzung  
der Machbarkeit mit Vorschlägen zu Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 

BIOLOGISCHE PLANUNGSGEMEINSCHAFT  Dipl.-Biol. Annette Möller    Am Tripp 3     35625 Hüttenberg   info@bpg-moeller.de 

SEITE | 20  

 

Führen von Ökokonten, deren Handelbarkeit und die Festsetzung von Ersatzzahlungen 
(Komensationsverordnung - KV). Wiesbaden: HMUKLV. 

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. (Dezember 
2015, Stand 2017). Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen. 3. Fassung. 
Wiesbaden: HMUKLV, 33 S., Anh.1 und Anh. 2. 

Ingenieurbüro Zillinger. (2006). Landschaftsplan der Stadt Haiger (angezeigte Fassung),. Text und 
Themenkarten. Haiger, Wieseck: Stadt Haiger. 

Mühlenberg M. (1989). Freilandökologie. Heidelberg, Wiesbaden: Quelle und Meyer, 430 S. 

 

 


	1 Aufgabenstellung und kurze Projektbeschreibung
	2 Methodik
	2.1 Bestandserhebung
	2.2 Bestandsbewertung

	3 Bestandsbeschreibung
	3.1 Allgemeine Bestandsbeschreibung
	3.2 Biotoptypen und Flora

	4 Bestandsbewertung
	5 Faunistische-floristische Planungsraumanalyse
	5.1 Fazit der Planungsraumanalyse

	6 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (ASB)
	6.1 Artenschutzrechtliche Aussagen zur Artengruppe der Vögel
	6.2 Maßnahmenplanung
	6.2.1 Vermeidungsmaßnahmen

	6.3 Fazit

	7 Potenzialeinschätzung zur umweltfachlichen Machbarkeit des Vorhabens
	8 Zusammenfassung
	9 Literaturverzeichnis

